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Trend des Frühmittelalters abgewichen sein und personelle Handlungs-
spielräume ungenutzt gelassen haben, die sich ihm doch allenthalben 
boten? Kein Wunder also, daß die Erzählungen Notkers über Karls 
Allüren bei der Vergabe von Bistümern, obgleich sie durch keinerlei 
Personen- oder Ortsnamen präzisiert sind und auch zeitlich völlig in 
der Luft hängen, schon im 19. Jahrhundert als willkommene Spitzen-
belege in die materialreichen Synthesen zur Verfassungsgeschichte von 
Georg Waitz und zur kirchlichen Rechtsgeschichte von Paul Hinschius 
eingegangen sind11 und seither das Bild der Historiker von Karls sou-
veränem Regiment über die Kirche seines Riesenreiches bestimmen.

Sucht man dagegen in zeitgenössischen Quellen nach konkret 
belegten Einzelfällen, in denen Karls ausschlaggebende Rolle bei der 
Auswahl neuer Bischöfe explizit zur Sprache kommt, fällt die Bilanz 
erstaunlich mager aus. Wenn ich in der Literatur nichts übersehen 
habe, ist die Forschung bis heute nur wenig über den Inhalt einer 
längeren Fußnote im 2. Band von Albert Haucks Kirchengeschichte 
Deutschlands hinausgelangt, der ganze acht Bischöfe namhaft gemacht 
hat, von denen ihm verbürgt zu sein schien, daß Karl sie eingesetzt 
hat12. In zwei Fällen bringt das dessen Kanzlei selbst zum Ausdruck, 
wenn nämlich Bischof Ghärbald von Lüttich 805 in einem Schreiben 
des Kaisers zusammen mit seinen Gläubigen angeredet wird, die ihm 
durch den allmächtigen Gott et nostra ordinatione anvertraut seien13. 
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